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Norm

AsylG 2005 §10

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §57
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B-VG Art133 Abs4

FPG §46

FPG §52
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Spruch

W123 1406831-2/2E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr. Michael ETLINGER über die Beschwerde des XXXX alias

XXXX , geb. XXXX , StA. Kosovo, vertreten durch BBU GmbH, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen

und Asyl vom 29.04.2021, Zl. 487692208-210447226, betreffend Antrag auf internationalen Schutz zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

file:///


1. Der Beschwerdeführer, ein kosovarischer Staatsangehöriger, stellte am 05.05.2009 in Österreich erstmals einen

Antrag auf internationalen Schutz. Dieser wurde mit Bescheid der belangten Behörde vom 12.05.2009 sowohl

hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen

und der Beschwerdeführer aus dem Bundesgebiet ausgewiesen.

2. Die dagegen erhobene Beschwerde wies der Asylgerichtshof mit Erkenntnis vom 07.08.2009, B15 406.831-1/2009/3E,

ab.

3. Der Beschwerdeführer reiste neuerlich in das Bundesgebiet ein und stellte am 02.04.2021 den gegenständlichen

Antrag auf internationalen Schutz.

4. Am 03.04.2021 fand vor einem Organ der Bundespolizei die niederschriftliche Erstbefragung des Beschwerdeführers

statt. Zu seinem Fluchtgrund gab der Beschwerdeführer an, dass er jemanden Geld schulde. Diese Person setze ihn

unter Druck, weshalb er gerne bis 25.06.2021 hierbleiben wolle, weil er dann das Geld zurückzahlen könne. Sein

Gläubiger sei ein gefährlicher Mann. Derzeit sei es im Kosovo üblich, Schuldner umzubringen, die ihre Schulden nicht

bezahlen könnten.

5. Mit den Verfahrensanordnungen vom 07.04.2021 teilte die belangte Behörde dem Beschwerdeführer die

beabsichtigte Abweisung seines Antrags, die Nichtgeltung der 20-Tagesfrist des Zulassungsverfahrens, das Bestehen

einer Meldeverpflichtung sowie das verpflichtende Rückkehrberatungsgespräch mit.

6. Am 27.04.2021 fand die niederschriftliche Einvernahme des Beschwerdeführers vor der belangten Behörde statt. Die

Niederschrift lautet auszugsweise:

„[…]

LA: Warum stellen Sie einen Asylantrag? Nennen Sie Ihre Fluchtgründe? Was veranlasste Sie, die Heimat zu verlassen?

Bitte schildern Sie möglichst konkret und detailliert!

VP: Ich habe im Kosovo ein Problem. Sobald das Problem im Kosovo gelöst ist, werde ich zurückkehren. Ich schulde

jemandem Geld. Ich konnte die Schulden nicht innerhalb der Frist zahlen. Die Frist ist abgelaufen und jetzt will er das

nicht mehr und bedroht mich jetzt. Im Juni kommt der Bruder des Gläubigers zurück und dann wird es ein Gespräch

geben. Der Bruder des Gläubigers hat meinen Vater angerufen und ihm gesagt, dass wir das Problem dann lösen

werden. Sein Bruder ist ein guter Mensch. Mein zweites Problem ist, dass mein Vater vor 25 Jahren jemanden

angeschossen hat. Es war ein Unfall. Der Mann sitzt jetzt im Rollstuhl. Sie haben deswegen meinen Bruder angegriPen

und verletzt. Sie wollen das nicht vergeben und deswegen habe ich mich dann entfernt.

LA: Bei wem haben Sie Schulden?

VP: XXXX . Man kann Informationen über ihn im Internet finden. Er ist ein Terrorist.

LA: Inwiefern ist er ein Terrorist?

VP: Er ist eine problematische Person, die viele Menschen verletzt hat. Im Kosovo herrscht eine große Unsicherheit.

LA: Wie hoch sind Ihre Schulden?

VP: 27000 Euro. Wir wollten ein Grundstück verkaufen, aber das ist wegen der Pandemie derzeit schwierig.

LA: Wann und warum haben Sie sich das Geld ausgeborgt?

Ich habe vor ca. einem Jahr eine Wohnung von ihm gekauft. Dann habe ich diese Wohnung weiterverkauft. Die

eigentlichen Schulden waren 40000 Euro. 13000 habe ich ihm schon zurückgezahlt. Da ich den Rest nicht rechtzeitig

bezahlt habe, wollte er das Geld nicht haben.

LA: Diese 40000 waren für die Wohnung?

VP: Ja.

LA: Um wieviel haben Sie die Wohnung weiterverkauft?

VP: 38000 euro.

LA: Was haben Sie mit dem Geld dann gemacht?

VP: Ich habe das Haus renoviert und ein neues Haus gebaut und ein neues Grundstück gebaut.



LA: Wie waren die Konditionen der Rückzahlung?

VP: Ich sollte es in Raten zurückzahlen. Aber ich konnte nur 13000 Euro zahlen.

LA: Wie hoch war die monatliche Rate?

VP: Ich sollte alles innerhalb von 1,5 Jahren bezahlen. 13000 habe ich zurückgezahlt, aber wegen der Pandemie konnte

ich das nicht.

LA: In welcher Verbindung stehen Sie zum Bruder Ihres Gläubigers?

VP: Er ist ein guter Mensch und er versteht mich. Er ist keine problematische Person. Mein Vater hat ihn angerufen und

er hat ihm gesagt, dass wir das Problem lösen, wenn er kommt.

LA: Inwiefern wurden Sie von Ihrem Gläubiger bedroht?

VP: Er hat eigene Leute, die mir etwas antun können.

LA: Gab es schon irgendwelche Bedrohungen?

VP: Nein, er hat nur gesagt, dass er das Geld nicht mehr will. Wir haben telefoniert und er hat mitten im Gespräch

aufgelegt.

LA: Wann war das Gespräch?

VP: Vor ca. 3 Monaten. Mein Vater hat ihn angerufen um ihn zu treffen und er hat das abgelehnt.

LA: Ist der Kaufvertrag für die Wohnung ein rechtmäßiger, legaler Kaufvertrag?

VP: Ja.

LA: Waren Sie bei der Polizei wegen Ihrer Befürchtungen?

VP: Nein, weil es die Sache nur schlimmer macht. Im Kosovo ist die Lage anders.

LA: Der Vorfall bei dem Ihr Bruder aus Rache verletzt wurde, ist das der Vorfall von vor 13 Jahren?

VP: Ja.

LA: Ist seitdem noch eine Racheaktion passiert?

VP: Nein, aber sie verzeihen uns nicht. Mein Vater ist pensionierter Lehrer und sie haben ihm gesagt, dass sie ihm nicht

verzeihen werden. Sie wollten das Problem nicht nach unserer Tradition lösen.

LA: Was wäre die traditionelle Lösung des Problems?

VP: Über Vermittler im Dorf.

LA: Hat es gegen Ihren damals Ermittlungen gegeben?

VP: Er war deswegen im Gefängnis. Das war die Zeit vor dem Krieg, vor 25 Jahren.

LA: Wegen des Vorfalls von vor 13 Jahren, hat die Polizei irgendetwas unternommen?

VP: Sie haben gesagt, dass sie keine Beweise haben.

LA: Was ist genau passiert mit dem Bruder vor 13 Jahren?

VP: Er wurde am Bein und am Rücken angeschossen, aus weiter Entfernung. Den Täter haben sie nicht gefunden.

LA: Das heißt, Sie wissen nicht ob das diese Leute waren?

VP: Wir hatten sonst mit niemandem Probleme, außer mit dieser Familie.

LA: Sehen Sie diese Leute regelmäßig?

VP: Sie leben 25 km entfernt von uns. Das letzte Mal habe ich sie vor einem Jahr gesehen. Sie kennen ich aber nicht,

also ist nichts passiert.

LA: Waren das alle Ihre Fluchtgründe?

VP: Ja, ich möchte nur eine Zeit hierbleiben, bis das Problem gelöst ist. Ich habe zuhause meine Frau und vier kleine

Kinder.



LA: Haben Sie Kontakt zu Ihrem Bruder im Burgenland?

VP: Ja, er hat mich im Heim besucht. Ich würde gerne zu ihm ziehen.

LA: Besteht eine finanzielle oder sonstige Abhängigkeit zu Ihrem Bruder?

VP: Ja. Je nach Bedarf.

LA: Vorh.: Aus den von Ihnen behaupteten Gründen warum Sie Ihr Land verlassen haben ist weder ein Asylstatus noch

subsidiäre Schutzberechtigung herzuleiten noch ist jenes Vorbringen dazu geeignet eine begründete Furcht vor

Verfolgung im Sinne der GFK glaubhaft zu machen. Was sagen Sie dazu?

VP: Ich bin nur hier aus Sicherheitsgründen. Früher war ich auch in Österreich. Ich war 2009 bereits hier. Für Sie ist das

keine große Sache, aber für mich persönlich und meine Sicherheit ist es eine große Sache. Ich bin aus

Sicherheitsgründen hier. Sonst verlässt man nicht Frau und Kinder. Es war sehr gefährlich für mich.

LA: Was hätten Sie bei einer Rückkehr in Ihr Heimatland zu befürchten?

VP: Ich habe sowohl von meinem Gläubiger als auch vor den anderen Leuten Angst. Meine Mutter starb vor vier

Monaten, aber ich habe noch meine Frau und meine Kinder. Wenn meine Frau und meine Kinder nicht wären, würde

ich aus Sicherheitsgründen nicht in den Kosovo zurückkehren.

[…]“

5. Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid der belangten Behörde wurde der gegenständliche Antrag auf

internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z

13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.), der Antrag bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Kosovo gemäß § 8 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG abgewiesen

(Spruchpunkt II.), ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt

(Spruchpunkt III.), gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2

FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers

gemäß § 46 FPG in den Kosovo zulässig ist (Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 1a FPG wurde keine Frist für die

freiwillige Ausreise gewährt (Spruchpunkt VI.) und gemäß § 18 Abs. 1 Z 1 BFA-VG die aufschiebende Wirkung aberkannt

(Spruchpunkt VII.).

7. Mit Schriftsatz vom 25.05.2021 erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde gegen den Bescheid der

belangten Behörde und führte darin aus, dass sein Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor seinen privaten

Verfolgern böte. Er sei immer interessiert gewesen, am Verfahren mitzuwirken.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Republik Kosovo. Seine Identität steht aufgrund des

Personalausweises fest. Der Beschwerdeführer ist Angehöriger der Volksgruppe der Albaner und bekennt sich zum

muslimischen Glauben. Der Beschwerdeführer ist im Kosovo geboren und aufgewachsen. Er besuchte 9 Jahre die

Grundschule und 1 Jahr die Mittelschule. Der Beschwerdeführer arbeitete zuletzt als Automechaniker. Die

Muttersprache des Beschwerdeführers ist Albanisch. Er spricht auch etwas Deutsch.

Der Beschwerdeführer ist verheiratet und hat vier Kinder. Seine Frau und Kinder sowie sein Vater, zwei Brüder und

drei Schwestern leben im Kosovo.

Er lebte vor seiner Ausreise in Drenas im Kosovo, reiste illegal nach Österreich ein und stellte am 02.04.2021 den

gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz.

Ein Bruder des Beschwerdeführers wohnt im Burgenland. Mit diesem wohnt der Beschwerdeführer nicht zusammen

und er ist von ihm weder Tnanziell noch in sonstiger Weise abhängig. Weitere Verwandte oder sozialen Kontakte hat er

nicht in Österreich. Es liegen auch keine sonstigen integrationsbegründenden Merkmale im Bundesgebiet vor.

Der Beschwerdeführer ist gesund und arbeitsfähig. Er leidet an keinen lebensbedrohenden Krankheiten.

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/46
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/18


1.2. Das erkennende Gericht legt seiner Entscheidung das Vorbringen des Beschwerdeführers vor der belangten

Behörde zugrunde. Der Beschwerdeführer hatte mit den Behörden seines Herkunftsstaates weder auf Grund seines

Religionsbekenntnisses oder seiner Volksgruppenzugehörigkeit noch sonst irgendwelche Probleme.

Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Kosovo einer asylrelevanten individuellen

Verfolgung ausgesetzt war oder im Falle seiner Rückkehr einer solchen ausgesetzt wäre.

Kosovo gilt als sicherer Herkunftsstaat.

1.3. Zum Herkunftsstaat:

1.3.1. Auszug Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 16.06.2020

Rechtsschutz / Justizwesen

Letzte Änderung: 16.06.2020

Die gesetzgebende Gewalt wird vom kosovarischen Parlament ausgeübt, die exekutive Gewalt von der Regierung

(Premierminister, Minister) und die richterliche Gewalt von den Gerichten, einschließlich des Obersten Gerichtshofs,

der höchsten richterlichen Behörde, und des Verfassungsgerichts. Die Exekutive hat sich jedoch wiederholt (informell)

in die Arbeit von Legislative und Judikative eingemischt und das Parlament wurde immer wieder dafür kritisiert, dass es

sein verfassungsmäßiges Mandat zur Kontrolle der Regierung nicht ausübt. Die parlamentarischen Ausschüsse in der

Versammlung wurden von der Exekutive ignoriert, wodurch ihre parlamentarische Kontrollfunktion wesentlich

geschmälert wurde. Die Kontrolle und Ausgewogenheit der demokratisch gewählten Institutionen ist zwar formell

festgelegt, in der Realität jedoch schwach und ineffizient (BS 2020).

Die Verfassung sieht eine unabhängige Justiz vor, aber diese Unabhängigkeit wird nach wie vor durch politische

Autoritäten und ein hohes Maß an Korruption beeinträchtigt. EULEX und seine kosovarischen Pendants haben einige

Fortschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit, RechenschaftspVicht, Freiheit von politischer Einmischung und Multiethnizität,

einschließlich der Einhaltung europäischer Best Practices und internationaler Standards, erzielt. Dennoch hat eine

2016 durchgeführte Umfrage über die Wahrnehmung des Justizsystems durch die Bürger ergeben, dass nur 12,3% die

Gerichte für unabhängig hielten, während 61,2% der Ansicht waren, dass Personen mit politischen Verbindungen

weniger wahrscheinlich bestraft würden. 50,5% meinten, dass Justizbeamte Bestechungsgelder erhielten oder

verlangten und nur 36% konnten jüngste Verbesserungen im Justizsystem feststellen, während 24,4% davon überzeugt

waren, dass keine Verbesserungen erzielt wurden (BS 2020).

Die EXzienz bei der Fallbearbeitung hat sich verbessert, aber es gibt immer noch einen beachtlichen Rückstau an

oPenen Fällen. Ein Disziplinarverfahren gegen Richter und Staatsanwälte ist zwar vorhanden, aber ineXzient. Eine

unabhängige staatliche Rechtshilfekommission stellt kostenlose Rechtshilfe für Personen mit niedrigen Einkommen zur

Verfügung; diese ist jedoch nicht adäquat Tnanziert und funktioniert nicht wie vorgesehen. Bei Verletzung der

Prozessrechte können sich Geschädigte an den Verfassungsgerichtshof wenden (USDOS 11.3.2020).

Die Verfahren werden nicht immer ordnungsgemäß abgewickelt. Nach Angaben der Europäischen Kommission, der

NGOs und der Institution der Ombudsperson ist die Justizverwaltung langsam und es fehlen die Mittel, um die

RechenschaftspVicht der Justizbeamten zu gewährleisten. Die Justizstrukturen sind politischer EinVussnahme

ausgesetzt, mit umstrittenen Ernennungen und unklaren Mandaten (USDOS 11.3.2020). Die lokale Rechtsprechung

sieht sich EinVüssen von außen, v.a. seitens der Exekutive, ausgesetzt und sorgt nicht immer für faire Prozesse (FH

4.2.2019).

Im Laufe des Jahres 2019 förderte das Justizministerium Änderungen eines Gesetzes von 2010 über die disziplinarische

Verantwortung von Richtern und Staatsanwälten, mit denen die Unparteilichkeit des kosovarischen Justizwesens

erreicht werden sollte (USDOS 11.3.2020). Darüber hinaus wurden Register zur Erfassung von Beschwerden gegen

Richter auf Ebene der Gerichte und des KJC, des „kosovarischen Justizrates“, fertiggestellt und allen Gerichten zur

Überprüfung übergeben. Im Einklang mit der Disziplinarordnung wählte die KJC 70 von den Gerichtspräsidenten

empfohlene Richter für die Mitgliedschaft in Gremien aus, die für die Untersuchung von Disziplinarbeschwerden

zuständig sind. Ihr Mandat ist gestaPelt, um Kontinuität zu gewährleisten: 25 Richter wurden nach dem Zufallsprinzip

für eine Amtszeit von einem Jahr, 23 für eine zweijährige und 22 für eine dreijährige Amtszeit ausgewählt. Jährlich

sollen neue Mitglieder ausgewählt werden, um eine volle Besetzung von 70 zu gewährleisten. Seit Inkrafttreten des

neuen Disziplinarverfahrens sind bei den Gerichtspräsidenten als den zuständigen Behörden 75 Beschwerden gegen



Richter eingegangen; der kosovarische Justizrat setzte ein entsprechendes Untersuchungsgremium ein (USDOS

11.3.2020).

Manchmal versäumen es die Behörden, gerichtlichen Anordnungen u.a. auch des Verfassungsgerichts

nachzukommen, insbesondere wenn die Urteile Minderheiten begünstigen, wie in zahlreichen Fällen der Rückgabe von

Eigentum an Kosovo-Serben. Keiner der Beamten, die 2019 an der Nichtumsetzung von Gerichtsbeschlüssen beteiligt

waren, wurde sanktioniert (USDOS 11.3.2020).

Das Gesetz sieht faire und unparteiische Verfahren vor und trotz gravierender Mängel im Justizsystem wie etwa

politischer Einmischung, wird das Recht im Allgemeinen umgesetzt. Die Prozesse sind öPentlich, die Angeklagten

haben ein Recht auf die Unschuldsvermutung, auf unverzügliche Information über die gegen sie erhobenen Anklagen

und auf ein faires, öPentliches Verfahren, bei dem sie sich in ihrer Muttersprache an das Gericht wenden können. Sie

haben das Recht, zu schweigen oder sich der Aussage zu entschlagen, Beweise einzusehen, einen eigenen

Rechtsbeistand zu haben und gegen Urteile zu berufen. Das Kosovo wendet keine Geschworenenprozesse an (USDOS

11.3.2020).

Die 'Free Legal Aid Agency' (FLAA) ist von der Regierung beauftragt, Personen mit niedrigem Einkommen kostenlosen

Rechtsbeistand zu gewähren und führt entsprechende Kampagnen durch, die sich an benachteiligte und

marginalisierte Gemeinschaften richteten. Im Mai 2019 Tnanzierten die Vereinten Nationen das Zentrum für

Rechtshilfe, welches über NGOs Frauen kostenlosen Rechtsbeistand in Fällen wie der Überprüfung von

Eigentumsrechten, Klagen wegen sexueller Gewalt und Rentenansprüchen aus Serbien garantiert (USDOS 11.3.2020).

Kosovo beTndet sich in einem Frühstadium in Bezug auf die Anwendung des aquis communautaire und europäischer

Standards im Justizbereich. Ein gewisses Ausmaß an Fortschritt wurde erreicht, unter anderem bei der Untersuchung

hochrangiger Korruptionsfälle. Korruption ist dennoch weit verbreitet und bleibt ein problematischer Themenbereich.

Die Verabschiedung verschiedener Rechtsdokumente im Bereich Korruptionsbekämpfung stellt einen wichtigen Schritt

dar, wesentlich ist nun die konsequente Umsetzung (EC 29.5.2019).

Am 8.6.2018 hat der Rat beschlossen, das Mandat der Rechtsstaatlichkeitsmission der EU, EULEX Kosovo, neu

auszurichten. Die Mission hatte seit ihrer Einrichtung vor 10 Jahren zwei operative Ziele: das Ziel der Beobachtung,

Anleitung und Beratung durch Unterstützung der Rechtsstaatlichkeitsinstitutionen des Kosovo und des Dialogs

zwischen Belgrad und Pristina und zweitens ein exekutives Ziel, nämlich die Unterstützung verfassungs- und

zivilrechtlicher gerichtlicher Entscheidungen sowie strafrechtlicher Ermittlungen und gerichtlicher Entscheidungen in

ausgewählten Strafsachen. Mit dem Beschluss wird der justizielle exekutive Teil des Mandats der Mission beendet und

das Kosovo nimmt nun die Verantwortung für alle übertragenen Ermittlungen, Strafverfolgungen und

Gerichtsverfahren wahr. Seit dem 14.6.2018 konzentrierte sich EULEX darauf, ausgewählte Fälle und Gerichtsverfahren

in den Straf- und Zivilrechtsinstitutionen des Kosovos zu beobachten, den Justizvollzugsdienst des Kosovos zu

beobachten, anzuleiten und zu beraten und die operative Unterstützung für die Umsetzung der von der EU

geförderten Dialogvereinbarungen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo

fortzusetzen. Der Ratsbeschluss sieht vor, dass das überarbeitete Mandat bis zum 14.6.2020 gilt (REU 8.6.2018).

[…]

2. Beweiswürdigung:

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurden im Rahmen des Ermittlungsverfahrens

Beweise erhoben durch die Einsichtnahme in den Akt der belangten Behörde, in den bekämpften Bescheid und in die

Beschwerde.

2.1. Zum Verfahrensgang:

Der oben angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unzweifelhaften und unbestrittenen Akteninhalt der

vorgelegten Verwaltungsakte der belangten Behörde und des vorliegenden Gerichtsaktes des

Bundesverwaltungsgerichtes.

2.2. Zur Person des Beschwerdeführers:

Die zur Identität, Staatsangehörigkeit, Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit des Beschwerdeführers sowie zu

seinen persönlichen Verhältnissen und Lebensumständen im Herkunftsstaat und in Österreich getroPenen



Feststellungen ergeben sich aus dem Verwaltungsakt der belangten Behörde bzw. aus den diesbezüglichen

Feststellungen im angefochtenen Bescheid, die in der Beschwerde nicht bestritten wurden.

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer nicht gemeinsam mit seinem Bruder im Burgenland wohnt und von

diesem nicht Tnanziell oder sonst abhängig ist, beruht auf den diesbezüglichen Feststellungen im angefochtenen

Bescheid. Der Beschwerdeführer äußerte in seiner Einvernahme vor der belangten Behörde und anlässlich der

Zustellung des angefochtenen Bescheids zwar den Wunsch, zu seinem Bruder im Burgenland zu ziehen und hielt sich

einige Tage vor der Bescheidzustellung dort auf (vgl. AS 183 und 297). In Anbetracht des Umstandes, dass der

Beschwerdeführer trotz Hinweis auf die Bestimmungen des Meldegesetzes (vgl. AS 297) keine Änderung seines

Hauptwohnsitzes meldete (vgl. ZMR-Auszug vom 28.05.2021) und die diesbezügliche Feststellung im Bescheid in seiner

Beschwerde nicht bestritt, konnte weiterhin von einem getrennten Wohnsitz der Brüder ausgegangen werden.

Außerdem bejahte der Beschwerdeführer in der Einvernahme zwar eine finanzielle oder sonstige Abhängigkeit „je nach

Bedarf“ (vgl. AS 183). Nachdem aber nähere Konkretisierungen dieses „Bedarfs“ fehlen und die gegenteilige

Feststellung im Bescheid in der Beschwerde nicht beanstandet wurde, bestand kein ausreichender Grund eine

diesbezüglich anderslautende Feststellung zu treffen.

2.3. Zum Vorbringen des Beschwerdeführers:

Das Vorbringen des Beschwerdeführers zu den Gründen für das Verlassen seines Herkunftsstaates und seiner

Situation im Fall der Rückkehr in den Herkunftsstaat beruht auf dessen Angaben in der Erstbefragung und in der

Einvernahme vor der belangten Behörde sowie auf den Ausführungen in der Beschwerde. Die angegebene

„Verfolgung“ durch private Gläubiger stellt keinen Fluchtgrund nach der Genfer Flüchtlingskonvention dar (vgl. dazu

auch im Detail unten, rechtliche Beurteilung, Pkt. 3.1.).

Das Bundesverwaltungsgericht verweist zunächst auf die schlüssige und nachvollziehbare Beweiswürdigung der

belangten Behörde im angefochtenen Bescheid:

„Befragt zu Ihren Fluchtgründen gaben Sie bei Ihren Befragungen an, den Kosovo einerseits verlassen zu haben, weil

Sie einem gefährlichen Mann Geld schulden und dieses noch nicht zurückzahlen konnten und andererseits, weil Sie

Angst vor der Rache einer verfeindeten Familie haben, weil Ihr Vater vor etwa 25 Jahren jemanden dieser Familie

angeschossen hat.

Allgemein ist zu sagen, dass Sie keine Verfolgung glaubhaft machen konnten und Sie sogar angegeben haben, weder

von Ihrem angeblichen Gläubiger, noch von der angeblich verfeindeten Familie jemals bedroht worden zu sein.

Bezüglich Ihres Vorbringens, dass Ihr Gläubiger ein gefährlicher Mann sei und Sie deswegen bedrohe ist festzuhalten,

dass Sie, auf Nachfrage, angegeben haben, dass es zu keiner Bedrohung kam. Er habe lediglich am Telefon gesagt,

dass er Ihr Geld nicht mehr haben möchte und dann aufgelegt, als Sie ihm mitgeteilt haben, dass Sie nicht mehr

zahlen können. Es gestaltet sich Ihrer Aussage nach so, dass Sie mit dem Gläubiger einen legalen Kaufvertrag über eine

Wohnung abgeschlossen haben und es ist dahingehend unrealistisch, dass Ihnen Ihr Gläubiger etwas antun würde, da

ihm sämtliche legalen Wege oPen stünden um an sein Geld zu kommen und er diese wohl nicht ungenutzt lassen

würde um sich stattdessen strafbar zu machen, indem er Ihnen etwas antut um in weiterer Folge erst recht nicht an

sein Geld zu kommen. Dies insbesondere, da Sie angegeben haben, das Geld in weitere Immobilien investiert zu haben

und somit etwas zu pfänden besäßen, womit Ihre Schulden beglichen werden könnten. Es ist ebenfalls nicht

nachvollziehbar, dass er sein Geld lieber gar nicht, als verspätet, annimmt. Es widerspricht auch jeglicher

Lebenserfahrung, dass Sie ihm eine Wohnung um 40000 Euro abkaufen und dann um nur 38000, also weniger Geld,

weiterverkaufen und dann damit nicht Ihre Schulden begleichen. Dass das besagte Telefonat vor drei Monaten

stattgefunden haben soll und Sie trotzdem zwei weitere Monate in Ihrer Heimat leben konnten, ohne, dass es zu

irgendwelchen Vorfällen kam, spricht ebenfalls dafür, dass Ihnen im Kosovo, keine Gefahr droht.

Bezüglich Ihres Vorbringens, dass Sie durch die Familie des Mannes den Ihr Vater vor 25 Jahren angeschossen hat

einen Racheakt befürchten, ist festzuhalten, dass dies in hohem Maße unwahrscheinlich ist. Sie geben zwar an, dass

Ihr Bruder aufgrund dessen vor 13 Jahren angeschossen wurde, bringen diese angebliche Familienfehde aber ohne

auch nur den geringsten Anhaltspunkt damit in Verbindung, da nie ein Täter ermittelt wurde. Sie gaben sogar an, dass

diese Leute Sie gar nicht kennen. Es ist generell sehr unrealistisch, dass diese Familie nach 12 Jahren einen Racheakt

ausführt und dann nach weiteren 13 Jahren einen weiteren Racheakt plant.



Alles in Allem sind beiden Vorbringen nicht glaubhaft. Sie wurden weder von Ihrem Gläubiger, noch von dieser Familie

in irgendeiner Art und Weise bedroht. Ihre Schilderungen und Ihr Verhalten in Bezug auf Ihre Schulden sind

realitätsfern und nicht nachvollziehbar. Das Bundesamt geht demnach davon aus, dass Ihnen in Ihrem Herkunftsstaat

keine Gefahr droht.

Selbst bei Wahrunterstellung Ihrer vorgebrachten Fluchtgründe ist darauf hinzuweisen, dass es keine Hinweise gibt,

dass die kosovarischen Behörden grundsätzlich nicht fähig und nicht willens seien, Schutz vor derartigen

strafrechtswidrigen ÜbergriPen zu gewähren. Ein lückenloser Schutz ist im Kosovo ebenso wie in allen anderen

Ländern der Erde aber nicht möglich. Von einer allgemeinen, das Leben eines jeden Bürgers betrePenden,

Gefährdungssituation im Sinne des Art. 3 EMRK, ist aber nicht auszugehen.

Zudem ist auch darauf hinzuweisen, dass der Kosovo ein sicherer Herkunftsstaat ist. Sie haben jedenfalls die

Möglichkeit, sich im Kosovo an die dortigen Polizeibehörden zu wenden. Dass Ihnen dies –unter objektiven

Gesichtspunkten betrachtet- nicht möglich oder zumutbar wäre, hat sich im Verfahren nicht ergeben. Unter

Berücksichtigung dieser Aspekte erfolgt im gegenständlichen Fall keine Verletzung Ihrer durch Art. 3 EMRK

gewährleisteten Rechte im Falle Ihrer Überstellung in den Kosovo.

Ihrem Vorbringen ist jegliche Asylrelevanz abzusprechen. Eine Gefährdung aufgrund Ihrer ethnischen, nationalen oder

religiösen Zugehörigkeit, Ihrer politischen Überzeugung oder Ihrer Zugehörigkeit zu einer besonderen sozialen Gruppe

konnten Sie nicht darlegen. Aus Ihrem ganzen Vorbringen ergibt sich nicht der geringste Anhaltspunkt auf das

Vorliegen einer Gefährdung Ihrer Person durch den kosovarischen Staat bzw. einer Gefährdung, vor der Sie zu

schützen der kosovarische Staat nicht fähig oder willens wäre. Eine asylrelevante Verfolgung in Ihrem Herkunftsstaat

Kosovo konnte nicht festgestellt werden.

Zusammenfassend gelangt das Bundesamt daher im Rahmen der von ihr vorzunehmenden Beweiswürdigung zu

einem den Denkgesetzen und den Erfahrungen des Lebens entsprechenden Ergebnis, indem sie aufgrund der

getroPenen Feststellungen, insbesondere aber aufgrund des Vorbringens zu den Fluchtgründen zu dem Schluss

kommt, dass Sie mit diesem keine asylrelevante Verfolgung geltend gemacht haben.“

In der vorliegenden Beschwerde wurde kein dem im angefochtenen Bescheid festgestellten Sachverhalt

entgegenstehendes oder darüber hinaus gehendes Vorbringen in konkreter und substantiierter Weise erstattet. Darin

verwies der Beschwerdeführer lediglich darauf, dass staatlicher Schutz vor der Verfolgung durch Private fehle (siehe

dazu Pkt. 2.4. und 3.1.2.). Die belangte Behörde führte ein ordentliches Ermittlungsverfahren (inklusive einer

Einvernahme des Beschwerdeführers) durch und begründete das Nichtvorliegen der Asylrelevanz in schlüssiger und

nachvollziehbarer Weise. Das Bundesverwaltungsgericht vermag keine Verletzung der Ermittlungspflicht zu erkennen.

2.4. Zur Lage im Herkunftsstaat:

Die von der belangten Behörde in den gegenständlich angefochtenen Bescheiden getroPenen Feststellungen zur

allgemeinen Lage im Herkunftsstaat ergeben sich aus den von ihr in das Verfahren eingebrachten und im Bescheid

angeführten herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen. Die belangte Behörde hat dabei Berichte verschiedenster

allgemein anerkannter Institutionen berücksichtigt. Diese Quellen liegen dem Bundesverwaltungsgericht von Amts

wegen vor und decken sich im Wesentlichen mit dem Amtswissen des Bundesverwaltungsgerichtes, das sich aus der

ständigen Beachtung der aktuellen Quellenlage (Einsicht in aktuelle Berichte zur Lage im Herkunftsstaat) ergibt.

Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten Erkenntnisquellen sowie dem Umstand, dass diese Berichte

auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen

übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an der Richtigkeit der

Angaben zu zweifeln.

Die Feststellung, dass Kosovo als sicherer Herkunftsstaat gilt, beruht auf § 1 Z 2 der Herkunftsstaaten-Verordnung

(HStV). Im Kosovo herrschen keine kriegerischen oder sonstigen bewaffneten Auseinandersetzungen.

Der Beschwerdeführer ist in der Beschwerde den im angefochtenen Bescheid getroPenen Feststellungen zur

allgemeinen Lage im Herkunftsstaat nicht substantiiert entgegengetreten. Soweit er darin – ohne nähere Begründung –

auf fehlenden staatlichen Schutz vor Verfolgung durch Private sowie in der Einvernahme vor der belangten Behörde

pauschal auf große Unsicherheit, ungeklärte Morde und hunderte nicht aufgeklärte Fälle im Kosovo verwies, ist dies

nicht geeignet, Zweifel an den von der Behörde getroPenen Feststellungen zum Herkunftsstaat zu begründen (vgl. AS.



185, arg. „LA: Ihnen wurden die Länderfeststellungen zum Kosovo ausgefolgt und die Möglichkeit gegeben eine

schriftliche Stellungnahme einzubringen, das haben Sie bis jetzt nicht gemacht. Möchten Sie jetzt eine mündliche

Stellungnahme abgeben? VP: Im Kosovo herrscht eine große Unsicherheit. Es gibt ungeklärte Morde und hunderte

nicht aufgeklärte Fälle. Das kann man alles im Internet finden.“).

Es wurden somit im gesamten Verfahren keine substantiierten Gründe dargelegt, die an der Richtigkeit der

Informationen zur allgemeinen Lage im Herkunftsstaat Zweifel aufkommen ließen.

3. Rechtliche Beurteilung:

Zu A)

3.1. Zur Abweisung der Beschwerde hinsichtlich des Status des Asylberechtigten:

3.1.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz im

Sinne des § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 AsylG 2005

zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat

Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr.

55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (Genfer Flüchtlingskonvention –

GFK), droht.

Als Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus

Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen

Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes beTndet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf

diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger

Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf

diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des FlüchtlingsbegriPes ist nach ständiger Rechtsprechung des VwGH die „wohlbegründete Furcht

vor Verfolgung“ (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der

Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in

einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation

aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 21.09.2000, Zl. 2000/20/0286).

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter EingriP von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des

Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des

Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (VwGH 24.11.1999, Zl.

99/01/0280). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen

Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 19.12.1995, Zl. 94/20/0858;

23.09.1998, Zl. 98/01/0224; 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 06.10.1999, Zl. 99/01/0279 mwN;

19.10.2000, Zl. 98/20/0233; 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen muss

(VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen

können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür

dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (VwGH 05.11.1992, Zl. 92/01/0792; 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). Die

Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK genannten Gründen haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2

nennt, und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betrePende Person außerhalb ihres Heimatstaates bzw.

des Staates ihres vorigen Aufenthaltes beTndet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des

letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet,

sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet (VwGH 16.06.1994, Zl.

94/19/0183).

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat nicht

in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede ÜbergriPe seitens Dritter präventiv zu schützen. Es ist erforderlich, dass

der Schutz generell infolge Fehlens einer nicht funktionierenden Staatsgewalt nicht gewährleistet wird (vgl. VwGH

01.06.1994, Zl. 94/18/0263; 01.02.1995, Zl. 94/18/0731). Die mangelnde Schutzfähigkeit hat jedoch nicht zur
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Voraussetzung, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht – diesfalls wäre fraglich, ob von der Existenz eines Staates

gesprochen werden kann –, die ihren Bürgern Schutz bietet. Es kommt vielmehr darauf an, ob in dem relevanten

Bereich des Schutzes der Staatsangehörigen vor ÜbergriPen durch Dritte aus den in der GFK genannten Gründen eine

ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich ist. Mithin kann eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung

nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der

Staatsgewalt nicht abgewendet werden kann (VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256).

Verfolgungsgefahr kann nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten

Einzelverfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden, vielmehr kann sie auch darin begründet sein, dass regelmäßig

Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen einer Eigenschaft, die der BetrePende mit

diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von individuellen

Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 22.10.2002, Zl. 2000/01/0322).

Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten Staatsgebiet seines

Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten Verfolgung Tndet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 10.255 A).

Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines Heimatstaates oPen, in denen er frei von Furcht leben kann,

und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall liegt eine sog. „inländische

Fluchtalternative“ vor. Der BegriP „inländische Fluchtalternative“ trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die

wohlbegründete Furcht vor Verfolgung iSd. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen

soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, Zl.

98/01/0503 und Zl. 98/01/0648).

Grundlegende politische Veränderungen in dem Staat, aus dem der Asylwerber aus wohlbegründeter Furcht vor

asylrelevanter Verfolgung geVüchtet zu sein behauptet, können die Annahme begründen, dass der Anlass für die

Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger bestehe. Allerdings reicht eine bloße – möglicherweise vorübergehende –

Veränderung der Umstände, die für die Furcht des betrePenden Flüchtlings vor Verfolgung mitbestimmend waren,

jedoch keine wesentliche Veränderung der Umstände iSd. Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK mit sich brachten, nicht aus, um

diese zum Tragen zu bringen (VwGH 21.01.1999, Zl. 98/20/0399; 03.05.2000, Zl. 99/01/0359).

3.1.2.  Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die

Beschwerde nicht begründet ist:

Ein in seiner Intensität asylrelevanter EingriP in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt dann zur

Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse,

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft.

Eine gegen den Beschwerdeführer gerichtete Verfolgungsgefahr aus solchen Gründen wurde weder im Verfahren vor

der belangten Behörde noch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht glaubhaft gemacht (vgl.

Beweiswürdigung).

Selbst unter der Annahme einer bestehenden Verfolgung aus einem Konventionsgrund durch Private ist der

Beschwerdeführer auf den Schutz seines Herkunftsstaates zu verweisen.

Soweit der Beschwerdeführer in der Beschwerde gegenteiliges behauptet, ist darauf hinzuweisen, dass der Kosovo als

sicherer Herkunftsstaat gilt (vgl. § 1 Z 2 Herkunftsstaaten-Verordnung). Die Festlegung eines Staates als sicherer

Herkunftsstaat spricht für die Annahme einer grundsätzlich bestehenden staatlichen Schutzfähigkeit und

Schutzwilligkeit der Behörden dieses Staates (vgl. VwGH 10.8.2017, Ra 2017/20/0153, 0154; 29.5.2018, Ra

2017/20/0388; 6.11.2018, Ra 2017/01/0292). Es bleibt aber diesfalls einem Fremden unbenommen, fallbezogen

speziTsche Umstände aufzuzeigen, die ungeachtet dessen dazu führen können, dass geschützte Rechte im Fall seiner

Rückführung in nach dem AsylG 2005 maßgeblicher Weise verletzt würden (vgl. in diesem Sinn VwGH 16.11.2016, Ra

2016/18/0233). Die Aufnahme eines Staates in die Liste sicherer Herkunftsstaaten führt demnach nicht zu einer

gesetzlichen Vermutung, die nicht widerlegbar wäre (vgl. VwGH 28.11.2019, Ra 2018/19/0203).

Der Beschwerdeführer nannte gegenständlich keinerlei Umstände, die auf Fehlen staatlichen Schutzes vor Verfolgung

durch Private hindeuten würden, sondern behauptete dies bloß. Es bestehen aber sonst keinerlei Anhaltspunkte für

einen mangelnden Schutz, weshalb von einer bestehenden Schutzfähigkeit und –willigkeit des Herkunftsstaats des

Beschwerdeführers vor allfälligen privaten Verfolgern ausgegangen werden konnte.
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Es war daher im Hinblick auf die ausschließlich persönlichen (bzw. allenfalls auch wirtschaftlichen) Beweggründe für

das Verlassen des Herkunftsstaates der Schluss zu ziehen, dass die Stellung eines Antrages auf internationalen Schutz

nur aus dem Grund erfolgte, sich nach erfolgter Einreise unter Umgehung der den Aufenthalt regelnden Vorschriften

den weiteren Aufenthalt in Österreich zu ermöglichen.

Da eine aktuelle oder zum Fluchtzeitpunkt bestehende asylrelevante Verfolgung auch sonst im Rahmen des

Ermittlungsverfahrens nicht hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt ist, war in der Folge davon auszugehen,

dass eine asylrelevante Verfolgung nicht existiert.

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 als

unbegründet abzuweisen.

3.2. Zur Abweisung der Beschwerde hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten:

3.2.1.  Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz

gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird (Z 1), oder

dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist (Z 2), der Status des subsidiär Schutzberechtigten

zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat

eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention

bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten

nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach §

7 zu verbinden.

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des

subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative im Sinne des § 11 offen steht.

Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht

schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des Abs. 3 oder 6 abzuweisen, so hat gemäß

§ 8 Abs. 3a AsylG eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005

vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder

Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2

EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson

eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines

internationalen oder innerstaatlichen KonViktes mit sich bringen würde. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung,

dass der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist.

Somit ist vorerst zu klären, ob im Falle der Rückführung des Fremden in seinen Herkunftsstaat Art. 2 EMRK (Recht auf

Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter), das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über die AbschaPung der Todesstrafe oder das

Protokoll Nr. 13 zur EMRK über die vollständige AbschaPung der Todesstrafe verletzt werden würde. Der

Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger, noch zum Refoulementschutz nach der vorigen Rechtslage ergangenen, aber

weiterhin gültigen Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer solchen Bedrohung glaubhaft

zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betrePende und

durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (VwGH 23.02.1995, Zl. 95/18/0049;

05.04.1995, Zl. 95/18/0530; 04.04.1997, Zl. 95/18/1127; 26.06.1997, ZI. 95/18/1291; 02.08.2000, Zl. 98/21/0461). Diese

MitwirkungspVicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers

gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaPen kann (VwGH 30.09.1993, Zl.

93/18/0214).

Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des

Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht

geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die

ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122; 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Unter „realer Gefahr“ ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher

Konsequenzen für den BetroPenen („a suXciently real risk“) im Zielstaat zu verstehen (VwGH 19.02.2004, Zl.
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99/20/0573; auch ErläutRV 952 BlgNR 22. GP zu § 8 AsylG 2005). Die reale Gefahr muss sich auf das gesamte

Staatsgebiet beziehen und die drohende Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß

an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Artikels 3 EMRK zu gelangen (zB VwGH 26.06.1997, Zl.

95/21/0294; 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438; 30.05.2001, Zl. 97/21/0560).

Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird –

auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören –, der konkreten Gefahr einer

Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines

Fremden in diesen Staat entgegenstehen. Die Ansicht, eine Benachteiligung, die alle Bewohner des Staates in gleicher

Weise zu erdulden hätten, könne nicht als Bedrohung im Sinne des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 gewertet werden, triPt nicht

zu (VwGH 25.11.1999, Zl. 99/20/0465; 08.06.2000, Zl. 99/20/0203; 17.09.2008, Zl. 2008/23/0588). Selbst wenn infolge

von Bürgerkriegsverhältnissen letztlich oPen bliebe, ob überhaupt noch eine Staatsgewalt bestünde, bliebe als

Gegenstand der Entscheidung nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 die Frage, ob stichhaltige Gründe für eine Gefährdung des

Fremden in diesem Sinne vorliegen (vgl. VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203).

Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder

abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 8 Abs. 1 AsylG

2005 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der

BetroPene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (vgl. VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427; 20.06.2002, Zl.

2002/18/0028; siehe dazu vor allem auch EGMR 20.07.2010, N. gg. Schweden, Zl. 23505/09, Rz 52P; 13.10.2011,

Husseini gg. Schweden, Zl. 10611/09, Rz 81ff).

Bei außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten im Herkunftsstaat kann nach der ständigen

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) die AußerlandesschaPung eines

Fremden nur dann eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellen, wenn im konkreten Fall außergewöhnliche Umstände

(„exceptional circumstances“) vorliegen (EGMR 02.05.1997, D. gg. Vereinigtes Königreich, Zl. 30240/96; 06.02.2001,

Bensaid, Zl. 44599/98; vgl. auch VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). Unter „außergewöhnlichen Umständen“ können

auch lebensbedrohende Ereignisse (zB Fehlen einer unbedingt erforderlichen medizinischen Behandlung bei

unmittelbar lebensbedrohlicher Erkrankung) ein Abschiebungshindernis im Sinne des Art. 3 EMRK iVm. § 8 Abs. 1 AsylG

2005 bilden, die von den Behörden des Herkunftsstaates nicht zu vertreten sind (EGMR 02.05.1997, D. gg. Vereinigtes

Königreich; vgl. VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443; 13.11.2001, Zl. 2000/01/0453; 09.07.2002, Zl. 2001/01/0164;

16.07.2003, Zl. 2003/01/0059). Nach Ansicht des VwGH ist am Maßstab der Entscheidungen des EGMR zu Art. 3 EMRK

für die Beantwortung der Frage, ob die Abschiebung eines Fremden eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellt, unter

anderem zu klären, welche Auswirkungen physischer und psychischer Art auf den Gesundheitszustand des Fremden

als reale Gefahr („real risk“) – die bloße Möglichkeit genügt nicht – damit verbunden wären (VwGH 23.09.2004, Zl.

2001/21/0137).

Nach der ständigen Judikatur des VwGH reicht eine schwierige Lebenssituation, insbesondere bei der Arbeitsplatz- und

Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht, die ein Fremder im Fall der Rückkehr in sein Heimatland vorTnden

würde, für sich betrachtet nicht aus, um die Verletzung des nach Art. 3 MRK geschützten Rechts mit maßgeblicher

Wahrscheinlichkeit annehmen zu können oder um die Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative zu

verneinen (vgl. etwa VwGH 25.5.2020, Ra 2019/19/0192).

3.2.2. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die

Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nicht

gegeben sind:

Dass der Beschwerdeführer im Fall der Rückkehr in den Herkunftsstaat Folter, einer erniedrigenden oder

unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe ausgesetzt sein könnte, konnte im Rahmen des

Ermittlungsverfahrens nicht festgestellt werden.

Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen erwachsenen Mann, bei dem die grundsätzliche

Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Er verfügt darüber hinaus über eine mehrjährige

Schulausbildung und Berufserfahrung als Automechaniker. Er wird daher im Herkunftsstaat in der Lage sein,

zumindest durch Gelegenheitsarbeiten ein ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften.

Auch im Hinblick auf die weltweite Ausbreitung des COVID-19 Erregers besteht unter Zugrundelegung der
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Entwicklungen auch im Herkunftsland keine derartige Situation, die eine relevante Gefährdung nach Art. 3 EMRK

erkennen lässt. Im Hinblick auf das Alter und den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers liegen keine

Anhaltspunkte vor, wonach der Beschwerdeführer bei einer allfälligen COVID-19 Infektion einer Risikogruppe für einen

schwerwiegenden Verlauf angehören würde.

Eine die physische Existenz nur unzureichend sichernde Versorgungssituation im Herkunftsstaat, die im Einzelfall eine

Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte darstellen würde (vgl. VwGH 21.08.2001, 2000/01/0443;

13.11.2001, 2000/01/0453; 18.07.2003, 2003/01/0059), liegt nicht vor.

Letztlich war zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde den von der belangten Behörde im

angefochtenen Bescheid getroPenen Feststellungen und Erwägungen zur Zumutbarkeit und Möglichkeit der Rückkehr

in den Kosovo nicht substantiiert entgegengetreten ist und in weiterer Folge auch nicht dargelegt hat, wie sich eine

Rückkehr in den Herkunftsstaat konkret auf seine individuelle Situation auswirken würde, insbesondere inwieweit der

Beschwerdeführer durch die Rückkehr einem realen Risiko einer extremen Gefahrenlage ausgesetzt wäre.

Auf Grund der eben dargelegten Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den

Herkunftsstaat erübrigt sich eine weitere Prüfung hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen gemäß §§ 8 Abs. 3a

oder 9 Abs. 2 AsylG 2005.

Durch eine Rückführung in den Herkunftsstaat würde der Beschwerdeführer somit nicht in Rechten nach Art. 2 und 3

der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention –

EMRK), BGBl. Nr. 210/1958 idgF, oder ihren relevanten Zusatzprotokollen Nr. 6 über die AbschaPung der Todesstrafe,

BGBl. Nr. 138/1985 idgF, und Nr. 13 über die vollständige AbschaPung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005 idgF,

verletzt werden. Weder droht im Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen einer substanziell

schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer Verletzung der oben genannten von der EMRK

gewährleisteten Rechte. Dasselbe gilt für die reale Gefahr, der Todesstrafe unterworfen zu werden. Auch

Anhaltspunkte dahingehend, dass eine Rückführung in den Herkunftsstaat für den Beschwerdeführer als Zivilperson

eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde, sind nicht hervorgekommen.

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 als

unbegründet abzuweisen.

3.3. Zur Abweisung der Beschwerde hinsichtlich der Rückkehrentscheidung:

3.3.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer

Rückkehrentscheidung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz

sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär

Schutzberechtigten abgewiesen wird, und von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird sowie kein

Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt.

Gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit

Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich

der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär

Schutzberechtigten abgewiesen wird, und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein

Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige.

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, dass eine

Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei

denn, dass dies aus vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei.

Der mit „Schutz des Privat- und Familienlebens“ betitelte § 9 BFA-VG lautet:

„§ 9. (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß §

61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben

des Fremden eingegriPen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2

EMRK genannten Ziele dringend geboten ist.

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu berücksichtigen:
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1.       die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden

rechtswidrig war,

2.       das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens,

3.       die Schutzwürdigkeit des Privatlebens,

4.       der Grad der Integration,

5.       die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden,

6.       die strafgerichtliche Unbescholtenheit,

7.       Verstöße gegen die öPentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und

Einwanderungsrechts,

8.       die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten

ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren,

9.       die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen

Verzögerungen begründet ist.

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick

darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung

gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf

Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn

die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf

österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes

Niederlassungsrecht (§ 45 oder §§ 51 P Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen,

unzulässig wäre.

(4) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich auf Grund eines Aufenthaltstitels rechtmäßig im Bundesgebiet

aufhält, darf eine Rückkehrentscheidung nicht erlassen werden, wenn

1.       ihm vor Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes die Staatsbürgerschaft gemäß § 10 Abs. 1 des

Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 (StbG), BGBl. Nr. 311, verliehen hätte werden können, es sei denn, eine der

Voraussetzungen für die Erlassung eines Einreiseverbotes von mehr als fünf Jahren gemäß § 53 Abs. 3 Z 6, 7 oder 8

FPG liegt vor, oder

2.       er von klein auf im Inland aufgewachsen und hier langjährig rechtmäßig niedergelassen ist.

(5) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes bereits fünf Jahre,

aber noch nicht acht Jahre ununterbrochen und rechtmäßig im Bundesgebiet niedergelassen war, darf mangels

eigener Mittel zu seinem Unterhalt, mangels ausreichenden Krankenversicherungsschutzes, mangels eigener

Unterkunft oder wegen der Möglichkeit der Tnanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft eine

Rückkehrentscheidung gemäß §§ 52 Abs. 4 iVm 53 FPG nicht erlassen werden. Dies gilt allerdings nur, wenn der

Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, die Mittel zu seinem Unterhalt und seinen Krankenversicherungsschutz durch

Einsatz eigener Kräfte zu sichern oder eine andere eigene Unterkunft beizubringen, und dies nicht aussichtslos

scheint.

(6) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes bereits acht Jahre

ununterbrochen und rechtmäßig im Bundesgebiet niedergelassen war, darf eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52

Abs. 4 FPG nur mehr erlassen werden, wenn die Voraussetzungen ge

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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